


 
Der Geltungsbereich umfasst die Teilflächen der Fl. Nrn. 88 und 88/4, jeweils Gemarkung Sinning. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 29 „Mühlweg“ im Gemeindeteil Sinning der Gemeinde 
Oberhausen mit Begründung und Umweltbericht können einschließlich dieser Bekanntmachung auf der 
Homepage der Gemeinde Oberhausen unter 
 

https://oberhausen-donau.de/Rathaus/Bauleitplanung 
in der Zeit vom 06.06.2025 bis zum 09.07.2025 

 

eingesehen werden.  
 
Darüber hinaus liegen die in §3 Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten Unterlagen im Rathaus (Anschrift: 
Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen) während der üblichen Geschäftszeiten öffentlich aus und sind auch 
über das zentrale Internetportal des Landes (https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal) 
zugänglich. 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stel-
lungnahmen sollen elektronisch an die Adresse bauleitplanung@wipflerplan.de oder bauamt@oberhau-
sen-donau.de übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg in Textform oder bei 
der Gemeindeverwaltung, Gemeinde Oberhausen, SG Bauamt, Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen, 
während der Öffnungszeiten zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
Die diesem Bebauungsplan zugrunde liegenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen, DIN-
Normen) können ebenfalls bei der plangebenden Gemeinde zu den allgemeinen Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen,  

1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden 
können, 

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem 
Weg abgegeben werden können, 

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde/Stadt den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplans/Flächennutzungsplans [die Änderung, Ergänzung bzw. Aufhebung] nicht von 
Bedeutung ist.  

 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
vorgenannte Bauleitplanung berührt werden kann, werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB parallel zu dieser 
öffentlichen Auslegung am Verfahren beteiligt. 
 
Zu der Entwurfsplanung des Bebauungsplans Nr. 29 „Mühlweg“ im Gemeindeteil Sinning der Gemeinde 
Oberhausen liegen bereits folgende wesentliche Umweltinformationen und umweltbezogene Stellung-
nahmen vor, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Auslegung des Entwurfes Bebauungsplans Nr. 
29 „Mühlweg“ im Gemeindeteil Sinning eingesehen werden können: 
 
Berichte, Gutachten, Untersuchungen:  
- Umweltbericht mit Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Bo-

den und Wasser, Fläche, Klima und Lufthygiene, Mensch, Landschaft, Kultur- und Sachgüter sowie 
zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und zu Auswirkungen von Vorhaben benachbar-
ter Plangebiete 

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan, IB Kottermair, Nr. 8863.1 / 2024 – JB, vom 
25.11.2024 
mit Aussagen zu: benachbarten Gewerbelärm, Bewertung der geplanten Immissionsorte, Schall-
schutzmaßnahmen  

 
Umweltbelange aus Stellungnahmen im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB: 
- Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt:  

o Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen Ortsplanung mit Schreiben vom 15.04.2020, Land-
ratsamt Neuburg-Schrobenhausen Naturschutz mit Schreiben vom 17.04.2020 
mit Anmerkungen zur Pflanzgeboten, Erhalt des Gehölzbestandes, Verwendung von Ge-
hölzarten und Pflanzqualitäten, Artenschutz 

o Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten mit Schreiben vom 21.04.2020 
mit der Anmerkung zum Gehölzbestand und Abständen zu landwirtschaftlichen Nutzflächen 

- Schutzgut Fläche: 




